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§ 56f VfGG d) Bei
Meinungsverschiedenheiten

zwischen einem
Untersuchungsausschuss des

Nationalrates, einem Viertel seiner
Mitglieder und

informationspflichtigen Organen
über die Verpflichtung, dem

Untersuchungsausschuss
Informationen zur Verfügung zu stel

 VfGG - Verfassungsgerichtshofgesetz 1953

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Ein Antrag auf Entscheidung einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem Untersuchungsausschuss des

Nationalrates, einem Viertel der Mitglieder dieses Untersuchungsausschusses und informationspflichtigen

Organen über die Verpflichtung, dem Untersuchungsausschuss Informationen zur Verfügung zu stellen, ist nicht

mehr zulässig, wenn seit dem Ablauf der Frist gemäß § 27 Abs. 4 der Anlage 1 zum Bundesgesetz über die

Geschäftsordnung des Nationalrates: „Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse“ zwei

Wochen vergangen sind.

2. (2)Bis zur Verkündung bzw. Zustellung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes dürfen nur solche

Handlungen vorgenommen oder Anordnungen und Entscheidungen getroffen werden, die durch das Erkenntnis

des Verfassungsgerichtshofes nicht beeinflusst werden können oder die die Frage nicht abschließend regeln und

keinen Aufschub gestatten.

3. (3)Der Verfassungsgerichtshof entscheidet auf Grund der Aktenlage ohne unnötigen Aufschub, tunlichst aber

binnen vier Wochen, nachdem der Antrag vollständig eingebracht wurde.
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